
5. Bebauungsplan „Ilvesheim-Nord/Feudenheimer Straß e“;   hier: 

• Zustimmung zu den Abwägungsvorschlägen aus der Bete iligung der 

Träger öffentlicher Belange sowie der Offenlage 

• Satzungsbeschluss 

 

Sachverhalt : 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28. April 2010 nach § 2 Abs. (1) des 

Baugesetzbuches beschlossen, einen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet 

„Ilvesheim-Nord/Feudenheimer Straße “ aufzustellen.  

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 25. November 2011 wurde ein Vorentwurf zur 

Beschlussfassung vorgelegt, und in ein erstes Verfahren gebracht. Das Ergebnis dieses 

Verfahrens wurde am 26. Juli 2012 vorgestellt, hierbei wurde folgender Beschluss 

einstimmig verabschiedet: 

1. Den Abwägungsvorschlägen aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange sowie aus der Beteiligung der Bürger wird wie in der Anlage 

dargestellt zugestimmt. 

2. Dem modifizierten Bebauungsplanentwurf wird in der vorliegenden Form 

zugestimmt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die erneute Bürgerbeteiligung nach § 3 BauGB 

sowie die Beteiligung der Behörden nach § 4 durchzuführen. 

 

Durch die wiederholte Offenlage und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange haben 

sich auch Sicht der Verwaltung bzw. des Planungsbüros Regioplan keine neuen 

Anhaltspunkte mehr ergeben, die über rein redaktionelle Änderungen des Planentwurfes 

hinaus gehen. Auf die Belange der am Verfahren Beteiligten wurde eingegangen, die 

einzelnen Stellungnahmen mit den abgestimmten Abwägungsvorschlägen sind als 

Anlage nochmals beigefügt, da sie Bestandteil des Beschlusses sind. Bei den Eingaben 

der Bürger wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen die jeweiligen Verfasser 

geschwärzt. 

 

Aufgrund der Anregungen in der Offenlage (beispielsweise Nachbarschaftsverband 

Heidelberg-Mannheim, Stadt Mannheim, Anwohner) ist ein Klimagutachten erstellt 



worden, das im Ergebnis die Verträglichkeit des Baugebietes mit den Zielen des 

Klimaschutzes (klimatische Verträglichkeit mit der Grünzäsur) festgestellt hat. Das 

Ergebnis dieser Untersuchung wurde bereits in der vorberatenden Sitzung des 

Technischen  Ausschusses am 28. Februar 2013 nichtöffentlich vorgestellt.  

 

Ein Auszug des Gutachtens ist in der nachfolgenden  Präsentation beigefügt und wird 

während der Sitzung durch das Planungsbüro nochmals erläutert: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Eine erneute Offenlage ist aufgrund der redaktionellen Änderungen nicht mehr 

erforderlich, so dass der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden kann. Wie 

aus folgenden Schreiben ersichtlich ist, wurde der geänderte Flächennutzungsplan 

durch das Regierungspräsidium mittlerweile genehmigt, die Satzung  tritt daher mit ihrer 

Veröffentlichung in Kraft und bedarf nicht mehr einer Genehmigung: 

 

 



 



 

 

 

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses haben sich einstimmig dafür 

ausgesprochen, den Abwägungsvorschlägen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange (Beteiligung der Behörden) sowie aus der Beteiligung der Bürger  wie in der 

Anlage dargestellt zuzustimmen und den modifizierten Bebauungsplan mit 

Umweltbericht einschließlich der Fachgutachten (Lärm, Klima) als Satzung zu 

beschließen.  

 

Anlage 1: Begründung 

Anlage 2: Abwägungsvorschläge Anhörung 

Anlage 3: Abwägungsvorschläge Behörden  

Anlage 4: Textliche Festsetzungen 

 

Das Klimagutachten kann bei der Verwaltung eingesehen werden, den Fraktionen wurde 

eine CD mit dem Gutachten bereits im Rahmen der Vorberatung zur Verfügung gestellt. 

 

Aufgrund o.a. Sachverhaltes ergeht folgender  

 

 



Beschlussvorschlag:  

 

1 Den Abwägungsvorschlägen zu den im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen 

aus der Beteiligung der Behörden sowie der Offenlage wird wie in Anlage 2 und 3 

formuliert zugestimmt. 

2 Der Bebauungsplan mit Umweltbericht einschließlich der Fachgutachten (Lärm, 

Klima) wird als Satzung beschlossen. 
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